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RS OGH 1976/1/28 1Ob502/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.01.1976

Norm

EO §381 B

Rechtssatz

Gefährdung des Anspruchs auf Herausgabe eines Wechsels durch Erklärung des Gegners, er werde von dem Wechsel

widmungswidrig Gebrauch machen. Dies muß als Ankündigung verstanden werden, er werde auch die Möglichkeiten,

die ihm ein Wechsel gibt, vor allem diejenigen, die dem Wesen des Wechsels als Wertpapier entsprechen, anwenden.
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